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1 Aufgabenstellung 

Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplans „Energie- und Technologiepark Marbach 

am Neckar - 3. Änderung“ in Marbach am Neckar sollte eine Grünlandbewertung durch-

geführt werden, da aufgrund der Ergebnisse der Übersichtsbegehung Artenschutz und 

Habitatpotenzialanalyse (WERKGRUPPE GRUEN, 2017) und unter Einbeziehung von 

Hinweisen des lokalen Naturschutzes (BUND, 2019) ein Vorkommen einer mageren 

Flachland-Mähwiese (LRT 6510) zunächst nicht vollständig auszuschließen war.  

 

 

2 Lage und Abgrenzung des Untersuchungsgebietes 

Das Untersuchungsgebiet liegt westlich von Marbach am Westrand des Gewerbegebiets 

„Energie- und Technologiepark“ im Gewann „Kriegsrain“ und umfasst ca. 1,3 ha. Nördlich 

grenzt es an den „Thomas-Alva-Edison-Ring“, westlich an den „Heinrich-Hertz-Ring“, 

südlich liegt die Landesstraße L 1100 (Ludwigsburger Straße). Östlich schließen eine 

Feldhecke und extensiv bewirtschaftete Streuobstwiesen an, nördlich und westlich liegen 

mehrgeschossige Gewerbegebäude.  

Es befinden sich keine nach § 30 BNatSchG i.V.m. § 33 NatSchG B.-W. geschützten 

Biotope im Untersuchungsgebiet.  

Südlich des Untersuchungsgebietes entlang der L 1100 "Ludwigsburger Straße" liegt das 

nach § 30 BNatSchG i.V.m. § 33 NatSchG B.-W. geschützte Biotop Nr. 170211180851 

"Feldgehölze und Feldhecken an der L 1100". 

Das Untersuchungsgebiet ist Kernfläche und Kernraum des Biotopverbunds mittlerer 

Standorte (LUBW 2019). 

Die Lage des Untersuchungsgebietes ist in Abb. 1, die Abgrenzung des Untersuchungs-

gebietes ist in Karte 1 im Anhang dargestellt. 
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Abb. 1: Lage des Untersuchungsgebiets 
 

 
Abb. 2: Ansicht aus Westen vom „Heinrich-Hertz-Ring“ aus im Juni 
 

 
Abb. 3: Ansicht aus Süden, im Hintergrund das Betriebsgelände der EnBW im Juni 
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Abb. 4: Nördlicher Bereich des Untersuchungsgebiets im Juli 
 

 
Abb. 5: Das Untersuchungsgebiet im August 
 

 

3 Methodik 

Die Ersterfassung des Grünlandbestands erfolgte am 07.06.2017. Bei zwei weiteren 

Begehungen im Mai und Juni 2019 wurde eine Überprüfung des Grünlandbestands 

durchgeführt. Der Schwerpunkt lag auf der Einschätzung des Grünlands im Hinblick auf 

dessen Wertigkeit und Eignung als Lebensraum ausgewählter Falterarten (Großer 

Feuerfalter, Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling). Darüber hinaus erfolgte eine 

Einschätzung hinsichtlich der Grünlandausprägung und Biotoptypenzugehörigkeit.  

Die Begehungsdaten sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.  

 



Grünlandbewertung  
zum Bebauungsplan „Energie- und Technologiepark Marbach am Neckar - 3. Änderung“ Seite 4 

 

Tab. 1: Begehungstermine - Grünland 

Datum Methodik 

07.06.2017 Ersterfassung Grünlandbestand  

14.05.2019 Überprüfung Grünlandbestand 

03.06.2019 Überprüfung Grünlandbestand 

 

 

4 Ergebnisse 

Der Großteil der Flächen wird von einer artenärmeren grasdominierten Fettwiese 

mittlerer Standorte (Biotoptyp 33.41) eingenommen. Hier dominieren Obergräser wie 

Knauelgras (Dactylis glomerata) und Glatthafer (Arrhenatherum elatius), beigemischt 

sind wolliges Honiggras (Holcus lanatus), Wiesen-Lieschgras (Phleum pratense), 

Wiesenfuchsschwanz (Alopecurus pratensis) und Wiesen-Rispengras (Poa pratensis). 

In geringeren Anteilen sind Wiesen-Storchschnabel (Geranium pratense), Schafgarbe 

(Achillea millefolium), Wiesenlabkraut (Gallium mollugo agg.), Brennnessel (Urtica 

dioica), Wiesen-Pippau (Crepis biennis) und Stumpfblättriger Ampfer (Rumex obtusifolius) 

zu finden. Wiesen-Flockenblume (Centaurea jacea), Wiesen-Glockenblume (Campanula 

patula) und Vogelwicke (Vicia cracca) sind nur sehr vereinzelt zu finden. Die Wiese wird 

zudem häufiger gemäht.  

Eine 1. Mahd erfolgte Mitte Juni 2019, eine 2. Mahd erfolgte Ende August 2019. Im 

nördlichen, mit einem Reptilienschutzzaun versehenen Bereich (siehe Abb. 4), erfolgte 

nur eine Mahd Ende Juli. Die Randstreifen entlang der Gehwege nördlich und westlich 

am Untersuchungsgebiet entlang des Reptilienschutzzaunes wurden unabhängig von 

der Wiesenmahd zweimal mit dem Freischneider gemäht (Juli und August). 

Insgesamt waren bedingt durch die Trockenheit während der Vegetationszeit im Unter-

suchungsjahr die zu begehenden Flächen teils lückig bewachsen und trocken.  
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